
Sicherheitshinweise für OSF 
 

1. Außerhalb des Schützenstandes sind alle Sportwaffen in den dafür vorgesehenen Transportbehältnissen 
(Waffenfutterale oder – koffer) mit ausgeschwenkter Trommel, geöffnetem Verschluss oder geöffneter 
Ladeklappe zu transportieren. 

 
2. Jede Manipulation an den Sportwaffen außerhalb des Schützenstandes ist verboten. 

 
3. Bei der Waffenkontrolle sind alle Sportwaffen mit ausgeschwenkter Trommel, geöffnetem Verschluss 

oder geöffneter Ladeklappe vorzuweisen. 
 

4. Bei Feuerwaffen muß die Pufferpatrone mit Sicherheitsfahne im Patronenlager eingeführt sein. 
 

5. Im Wettkampfbereich dürfen die Sportwaffen erst nach Aufforderung durch die Schießleitung ausgepackt 
und zusammengebaut werden. 

 
6. Die Sportwaffen sind mit ausgeschwenkter Trommel, offenem Verschluss oder geöffneter Ladeklappe mit der 

Laufmündung in Schussrichtung (Kugelfang) auf dem Schießtisch abzulegen. Zudem darf sich kein Geschoß, 
keine Patrone und kein Magazin in der Sportwaffe befinden. 

 
7. Nach dem Wettkampf überprüft die Aufsicht den Sicherheitszustand der Sportwaffe. Erst danach darf 

diese wieder verpackt werden, um dann den Wettkampfbereich verlassen zu können. 
 

8. Jeder Verstoß gegen die Sicherheitshinweise führt zur Disqualifikation durch die Schießleitung, Jury oder 
den Veranstalter! 

 
9. Für Flinten und Vorderlader gelten eigene Sicherheitsbestimmungen. 

 
 

Bezirkssportleitung 


